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Ernstzunehmender Verdacht einer Kindesmisshandlung
Bruch der ärztlichen Schweigepflicht kann gerechtfertigt sein

Mit Urteil vom 27.06.2013 (Az.: 20 U 19/12) wies das Kammergericht Berlin die Beru-
fung der Mutter eines Kindes gegen einen Krankenhausträger auf Schadensersatz 
und Schmerzensgeld zurück. Der Krankenhausträger wurde verklagt, weil Mitarbei-
ter wegen des Verdachts auf Kindesmisshandlung das Jugendamt und das Landeskri-
minalamt informiert hatten. 

Der Fall
Die Eltern eines Säuglings brachten das 
Kind wegen eines Krampfanfalls in die Not-
aufnahme des von der Beklagten betriebe-
nen Krankenhauses. Dort wurde eine sub-
durale Blutung beidseits sowie Netzhaut-
ablösungen beidseits festgestellt. Die Fon-
tanelle war vorgewölbt. Nach Behauptungen 
des Krankenhausträgers soll auch ein Schä-
delbruch vorgelegen haben, wobei die spä-
teren Kläger bezweifeln, dass die entspre-
chende Röntgenaufnahme tatsächlich das 
Kind zeige. Das Kind wurde operativ ver-
sorgt und knapp 3 Wochen später aus dem 
Krankenhaus entlassen. Seitens der Mitar-
beiter der Beklagten wurde während des 
Aufenthalts des Kindes im Krankenhaus 
gegenüber den Eltern der Verdacht einer 
Kindesmisshandlung und einem hierdurch 
ausgelösten „Schütteltrauma“ geäußert. 
Die Kindeseltern, die die Verletzungen da-
mit erklärt hatten, dass das Kind sich 3 Tage 
vor Aufnahme ins Krankenhaus nach der 
Herausnahme des Sitzverkleinerers zur 
großen Babyschale („Maxi Cosi“) den Kopf 
gestoßen habe, als der Vater mit dem Auto 
eine Kurve gefahren sei, verhielten sich zu-
nächst aus Sicht des Krankenhauses koope-
rativ. Sie lehnten jedoch 4 Tage nach Einlie-
ferung weitere Gespräche mit dem Sozial-
dienst der Beklagten u. a. ab. Noch am glei-
chen Tag teilten Mitarbeiter der Beklagten 
dem Landeskriminalamt Berlin und dem 
Jugendamt mit, dass bei dem Kind für ein 
Schütteltrauma typische Verletzungen vor-
lägen, deren Herkunft ungeklärt sei. In der 
Folge wurden die Eltern durch die  Polizei 
vorläufig festgenommen. Die Meldung 
führte darüber hinaus zu einem Ermitt-
lungsverfahren wegen Kindesmisshand-
lung und zu Maßnahmen zum Schutz des 
Kindeswohls, wie u. a. zu einer zeitweiligen 
Unterbringung des Kindes bei Pflegeeltern. 
Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren 
wurde nach ca. 3 Monaten mangels hinrei-
chendem Tatverdacht eingestellt, da zwar 
ein Schütteltrauma vorliege, aber nicht 
festgestellt werden könne, dass das Ereignis 

stattgefunden habe mit der Folge, dass sich 
der Verdacht nicht gegen einen bestimm-
ten Täter richten könne. Die Maßnahmen 
zum Schutz des Kindeswohls wurden rück-
gängig gemacht. Knapp 3 Jahre später ver-
klagte die Mutter den Krankenhausträger 
wegen der Anzeigen an das Landeskrimi-
nalamt und das Jugendamt durch Mitarbei-
ter des beklagten Krankenhausträgers auf 
Schmerzensgeld (für das Kind in Höhe von 
EUR 25 000,00 und für die Mutter in Höhe 
von EUR 15 000,00) und Schadensersatz. 
Die Klage wurde u. a. damit begründet, dass 
es keine hinreichenden Anhaltspunkte für 
eine Kindesmisshandlung gegeben habe. 

Die Entscheidung: Verdacht muss 
ernstzunehmend sein
Das Landgericht Berlin wies die Klage in 
erster Instanz nach Einholung eines medi-
zinischen Sachverständigengutachtens ab. 
Ein Anspruch der Kläger aufgrund einer 
Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht 
sei nicht gegeben. Es habe der begründete 
Verdacht einer Kindesmisshandlung be-
standen, sodass die Ärzte im wohlverstan-
denen Interesse des Kindes gehandelt hät-
ten. Gegen dieses Urteil legten die Kläger 
Berufung ein. Das Kammergericht Berlin 
gab dem erstinstanz lichen Gericht Recht 
und wies die Berufung als unbegründet zu-
rück. Nach Auffassung der Richter waren 
die Ärzte berechtigt, Polizei und Jugendamt 
einzuschalten, weil aus ex-ante-Sicht ein 
ernstzunehmender Verdacht einer dem 
Kind zugefügten Kindesmisshandlung bzw. 
zumindest vorsätzlichen Körperverletzung 
bestand und insoweit – was regelmäßig an-
zunehmen sei – Wiederholungsgefahr be-
stand. Bei einem ernstzunehmenden Ver-
dacht einer Kindesmisshandlung ist nach 
Auffassung des erst- und zweitinstanzli-
chen Gerichts eine Verletzung der ärztli-
chen Schweigepflicht durch die Informati-
on des Landeskriminalamts und des Ju-
gendamts gerechtfertigt. Zur Rechtferti-
gung müsse die Misshandlung nicht 
erwiesen sein, ebenso wenig sei ein hinrei-

chender Tatverdacht erforderlich, da die 
Ausermittlung einer möglichen Straftat 
nicht ärztliche Aufgabe sei. Das Sachver-
ständigengutachten habe ergeben, dass der 
bei dem Kind unstreitig vorliegende Symp-
tomkomplex klassisch für das Vorliegen ei-
nes Schütteltraumas sei und das Schüttel-
trauma wiederum das klassische Erschei-
nungsbild einer Kindesmisshandlung im 
Säuglingsalter darstelle. Alle anderen nach 
Auffassung der Kläger im Raum stehenden 
Möglichkeiten seien praktisch auszuschlie-
ßen. Entscheidend sei, dass die Beklagte 
angesichts der für ein Schütteltrauma „ty-
pischen“ Verletzungen annehmen durfte, 
dass möglicherweise ein Fall der Kindes-
misshandlung vorliegt. Das hätte die Be-
klagte aus damaliger Sicht auch dann an-
nehmen dürfen, wenn sich im Nachhinein 
herausgestellt hätte, dass die Verletzungen 
tatsächlich durch die Fahrweise des Vaters 
verursacht worden seien. Denn es sei nicht 
Aufgabe der Ärzte, einen Verdacht „auszu-
ermitteln“, d. h. definitiv zu klären, welche 
Ursache eine Verletzung hat. Ausreichend 
sei es, dass die betreffenden Verletzungen 
typischerweise durch Kindesmisshandlun-
gen hervorgerufen werden und somit ein 
„begründeter Verdacht“ vorhanden sei, was 
aber nicht ausschließt, dass auch noch an-
dere Geschehensabläufe, denen keine Kin-
desmisshandlung zugrunde liegt, denkbar 
sind.
Das Kammergericht Berlin macht in den 
Urteilsgründen den Unterschied zu ei-
nem anderen Urteil, in dem Schadenser-
satz und Schmerzensgeld bejaht wurden, 
deutlich. In diesem Fall hatte sich ein 
Kind Hämatome zugezogen, weil es beim 
Spielen gegen den Türrahmen der Wohn-
zimmertür gestürzt war. Die Eltern sahen 
sich auch dort dem Verdacht der Kindes-
misshandlung ausgesetzt. Hier gingen die 
Ansprüche der Kläger durch, da das dort 
zu entscheidende Gericht davon ausging, 
dass die Verletzungen des Kindes hätten 
lebensnah und zwanglos mit der Unfall-
darstellung der Eltern erklärt werden 
können, da derartige „Spielunfälle“ gera-
dezu typisch für Kinder seien. 

Wiederholungsgefahr erforderlich
Die Richter stellen auch eindeutig klar, 
dass der Bruch der ärztlichen Schweige-
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pflicht nur dann gerechtfertigt ist, wenn 
Wiederholungsgefahr im Raum steht und 
die Ärzte die Behörden informieren, um 
künftige Gesundheitsschäden vom Kind 
abzuwenden. Der Heilauftrag umfasse 
nicht nur das Erkennen und die Behand-
lung von Erkrankungen, sondern auch die 
Vermeidung von künftigen Gesundheits-
gefährdungen. Lägen mehrere dem Kind 
vorsätzlich zugefügte Verletzungen vor 
bzw. ist ein entsprechender Verdacht ge-
geben, so liege die Wiederholungsgefahr 
auf der Hand. Aber auch, wenn „nur“ eine 
vorsätzliche Körperverletzung im Raum 
stehe, sei – zumindest bei derart schwer-
wiegenden Verletzungen, die lebensbe-
drohlich seien – von einer Wiederho-
lungsgefahr auszugehen. 
Diskutiert wird im Urteil auch die Frage, 
inwieweit die Mitarbeiter des Kranken-
hauses nur das Jugendamt hätten infor-
mieren dürfen, nicht aber die Polizei. 
Hierzu stellen die Richter fest, dass man 
zwar diskutieren könne, ob es hier „tun-
lich“ war, auch die Polizei einzuschalten. 
Den Mitarbeitern der Beklagten sei kein 
Vorwurf zu machen. Es sei zumindest 
„rechtlich vertretbar“ gewesen, auch das 
Landeskriminalamt einzuschalten. 

Keine Verantwortung für etwaige 
„Überreaktion“ der Strafverfol-
gungsbehörden
Der Senat setzt sich auch damit auseinan-
der, dass er sich durchaus bewusst ist, dass 
der Verdacht auf Kindesmisshandlung und 
das rechtlich nicht zu beanstandende Vor-
gehen der Mitarbeiter des Krankenhauses 
das persönliche Leben der Eltern nachhal-
tig beeinflusst und schwerwiegende Folgen 
für sie ausgelöst habe. Es stellt jedoch klar, 
dass Kindeseltern, die dem Verdacht einer 
Kindesmisshandlung ausgesetzt seien, sol-
che Belastungen hinzunehmen haben, wel-
che Maßnahmen auslösten, die in der Ab-
sicht getroffen würden, das vermeintlich 
gefährdete Kindeswohl, welches Vorrang 
vor den Befindlichkeiten der Eltern habe, 
zu schützen. Im Übrigen stellten die Richter 
fest, dass die Beklagte für ein etwaiges Fehl-
verhalten oder eine „Überreaktion“ der 
Strafverfolgungsbehörden oder des Jugend-
amts nicht verantwortlich wären. Insbe-
sondere wäre die Anzeige nicht so abge-
fasst gewesen, dass man von einer Kindes-
misshandlung ausgehen musste. 

Hinweise für sensible  
„Konfrontationsgespräche“
Des Weiteren gibt das Kammergericht Hin-

weise, wie es nach Auffassung der Richter 
wünschenswert wäre, „Konfrontationsge-
spräche“ zwischen den Mitarbeitern des 
Krankenhauses und den Kindeseltern in 
solchen Fällen zu führen. So regen sie an, 
dass von Seiten der entsprechenden Mitar-
beiter die Gespräche unter dem Blickwin-
kel geführt werden sollten, dass die Kindes-
eltern als nicht schuldig anzusehen seien 
und auch dementsprechend behandelt 
werden sollten, solange aufgrund von Er-
mittlungen nicht das Gegenteil feststehe. 
Gleichermaßen wünschenswert sei auch 
eine Sensibilisierung dafür, dass selbst ein 
sich letztlich nicht bestätigender Verdacht 
einer Kindesmisshandlung für die verdäch-
tigten Kindeseltern gleichwohl schwerwie-
gende Folgen in verschiedener Hinsicht 
haben könne. Das Gericht stellt aber auch 
sehr deutlich klar, dass es sich hierbei um 
Fragen handele, die die Art und Weise des 
Umgangs miteinander beträfen und die ei-
ner gerichtlichen Bewertung im Rahmen 
von Schadensersatzansprüchen nicht zu-
gänglich seien. Die Revision gegen das Ur-
teil wurde nicht zugelassen. 

Fazit
Das Kammergericht Berlin hat in einem 
äußerst sensiblen Bereich eine sensible 
Entscheidung getroffen. Dennoch darf die-
ses Urteil nicht als Legitimation für einen 
leichtfertigen Bruch der Schweigepflicht 
herangezogen werden. Das Gericht hat 
sehr deutlich herausgearbeitet, dass es im-
mer eine Einzelfallentscheidung ist, ob 
eine Verletzung der Schweigepflicht ge-
rechtfertigt ist oder nicht. Deutlich wird, 
dass es sich um einen begründeten Ver-
dacht handeln muss und mit einer Wie-
derholungsgefahr zu rechnen ist. Zwi-
schen den Zeilen wird letztlich auch deut-
lich, dass das Gericht eine Information an 
das Jugendamt wohl als ausreichend emp-
funden hätte. Die Einschaltung der Polizei 
wurde zwar rechtlich nicht beanstandet, 
aber durchaus als diskutabel dargestellt. 
Dies deckt sich mit dem Gesetz zur Koope-
ration und Information im Kinderschutz 
(KKG). Dort ist in § 4 die Beratung und 
Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefähr-
dung geregelt. Dort ist vorgesehen, dass, 
wenn u. a. Ärzten in Ausübung ihrer beruf-
lichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte 
für die Gefährdung des Wohls eines Kin-
des oder eines Jugendlichen bekannt wer-
den, sie mit dem Kind oder Jugendlichen 
und den Personensorgeberechtigten die 
Situation erörtern sollen und, soweit er-

forderlich, bei den Personensorgeberech-
tigten auf die Inanspruchnahme von Hilfe 
hinwirken sollen, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Ju-
gendlichen nicht in Frage gestellt wird. Zur 
Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 
haben Ärzte gegenüber dem Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Bera-
tung durch eine insoweit erfahrene Fach-
kraft. Sie sind zu diesem Zwecke befugt, 
dieser Person die dafür erforderlichen Da-
ten zu übermitteln; vor einer Übermitt-
lung der Daten sind diese zu pseudonymi-
sieren (hierbei wird der Name und andere 
Identifikationsmerkmale durch ein Kenn-
zeichen (z. B. Nummerncode) ersetzt). 
Scheidet eine Abwendung der Gefährdung 
bei den vorbeschriebenen Maßnahmen 
(Gespräch mit den Eltern, Hinwirken auf 
Inanspruchnahme von Hilfe) aus oder ist 
ein solches Vorgehen erfolglos und halten 
die Ärzte ein Tätigwerden des Jugendamts 
für erforderlich, um eine Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder eines Jugendli-
chen abzuwenden, so sind sie befugt, das 
Jugendamt zu informieren; hierauf sind 
die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei 
denn, dass damit der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen infrage ge-
stellt wird. Zu diesem Zweck sind die Ärzte 
befugt, dem Jugendamt die erforderlichen 
Daten mitzuteilen. 
Die ärztliche Schweigepflicht ist eine 
Kernpflicht des ärztlichen Berufs. Eine 
Verletzung derselben muss folglich aus ge-
wichtigen Gründen gerechtfertigt sein. Ob 
eine solche Rechtfertigung vorliegt, muss 
jeweils im Einzelfall beurteilt werden. Wie 
das Urteil zeigt, stehen neben strafrecht-
licher Verfolgung mit entsprechenden 
weiteren Konsequenzen auch Schadenser-
satzansprüche im Raum. Das Urteil zeigt 
jedoch auch auf erfreuliche Weise, dass in 
„Notfällen“ die Schweigepflicht gebrochen 
werden darf, um weitere Gefahren abzu-
wenden. Im Zweifelsfall sollte Rechtsrat 
eingeholt werden. Dies letztlich auch, um 
abzuklären, inwieweit möglicherweise als 
strafrechtlicher „Garant“ sogar eine Ver-
pflichtung zur Informationsweitergabe 
bestehen könnte. 

Korrespondenz
Dr. iur. Isabel Häser
Rechtsanwältin
ECOVIS Lüdemann Wildfeuer 
& Partner
Sonnenstr. 9
80331 München
www.ecovis.com
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